[image: image1.jpg]SCHWEIZERISCHE

y
MEDIZINISCHE \)

G N/
GESELLSCHAFT /

FUR PHYTOTHERAPIE ‘





Standespolitische Analyse bezüglich Phytotherapie (Mai 2007)
1. Allgemeine Lage

Die Komplementärmedizin war für die Jahre 2000 bis 2005 aufgrund des Entscheid des Bundesrätes auf Antrag der damaligen Gesundheitsministerin Ruth Dreifuss in die Grundversicherung integriert. Mit dem Entscheid von Bundesrat Couchepin wurden sämtliche fünf komplementärmedizinische Bereiche - nämlich Homöopathie, Traditionell Chinesische Medizin, Neuraltherapie, Anthroposophische Medizin und Phytotherapie - aus dem Leistungskatalog der Grundversicherung trotz positiver PEK-Resultate wieder gestrichen. Das bedeutet, dass die Leistungen dieser Fachrichtungen nicht mehr über die Grundversicherung, das heisst auf Basis der Gesetzesgrundlage des KVG’s abgerechnet werden können. Die Leistungen können nur noch über Zusatzversicherungen, das heisst über das VVG abgerechnet werden. 

2. KVG/VVG

KVG bedeutet Krankenversicherungsgesetz und ist ein sogenanntes Sozialver-sicherungsgesetz. Das VVG (Vertragsversicherungsgesetz) untersteht dem Privatrecht und ist ein privatrechtlicher Vertrag. Dies hat grosse Konsequenzen. Die KVG versicherten Leistungen werden übernommen, falls sie von einem Leistungserbringer (Arzt) erbracht werden, welcher die Bewilligung zur Praxistätigkeit hat oder im Spital tätig ist. Im VVG erbrachte Leistungen werden nur vergütet, falls der Leistungserbringer (gilt auch für Ärzte) vom Versicherer akzeptiert wird. Die Versicherer sind in diesem Bereich völlig frei einen Leistungs-erbringer zu akzeptieren oder nicht. Da nichtärztliche Leistungserbringer nur über das VVG abrechnen können, haben sich die Versicherer dazu entschlossen, vor allem sogenannte EMR-(Erfahrungsmedizinisches Register) zertifizierte Leistungs-erbringer zu entschädigen. Es ist nicht erwünscht, dass sich nun auch Ärzte diesem Register anschliessen müssen. Die UNION ist gewillt, diese Funktion für die Ärzte zu übernehmen.

3. Komplementärmedizinische Situation

Die FMH hat an ihrer Aerztekammersitzung vom 23.03.1999 Fähigkeitsausweise für folgende komplementärmedizinische Fachrichtungen erteilt.

1. Homöopathie

2. Anthroposophische Medizin

3. Neuraltherapie

4. Traditionelle chinesische Medizin

Es ist nun so, dass die Versicherer vom VVG-Bereich die FMH-Fähigkeitsausweise, welche immer noch bestehen, als Qualitätskriterium akzeptieren. Somit können die Fachärzte, welche einen Fähigkeitsausweis in einem der vier komplementär-medizinischen Gebiete besitzen im Zusatzversicherungsbereich meist abrechnen. Aber auch dort gilt der Grundsatz, dass jede Versicherung frei ist, mit welchem Arzt und zu welchen Bedingungen sie abrechnen will.

4. Spezifische Lage Phytotherapie 

In der oben erwähnten Ärztekammersitzung vom 23.03.1999 wurde der Fähigkeitsausweis für die Phytotherapie nicht erteilt. Ein Rückkommensantrag, respektive eine erneute Einreichung wurde in der Ärztekammersitzung vom 30.04.2003 abermals abgelehnt. Das hatte für die Phytotherapie im KVG-Bereich, zwischen 2000 und 2005 folgende schizophrene Situation zur Folge: Es wurde eine Tarmed-Position für Phytotherapeutische Beratung geschaffen. Auf Grund des fehlenden Fähigkeitsausweises wurde die Tarmed-Position 00.1870 mit 0 Taxpunkten AL und TL bewertet. Nachdem nun der Bundesrat beschlossen hat, die komplementärmedizinischen Leistungen aus dem KVG zu streichen und ins VVG zu überführen, ergibt sich folgende Problematik: Die vier komplementärmedizinischen Richtungen, welche die Fähigkeitsausweise besitzen werden von den Versicherern vollständig akzeptiert. Da die Phytotherapie im Moment keinen Fähigkeitsausweis besitzt, haben die Versicherer bezüglich Phytotherapie kein Qualitätsmerkmal auf FMH-Niveau. Es besteht jedoch das Zertifikat SMGP. Aufgrund der Situation, dass eine einzelne Gesellschaft gegenüber den vielen Versicherern nicht das Gewicht einer grösseren Vereinigung oder eines grösseren Dachverbandes hat, entschloss sich die UNION, einen dem Fähigkeitsausweis der FMH äquivalenten „Ausweis der UNION“ zu schaffen. Das bedeutet, dass die Qualitätskriterien von der FMH übernommen wurden und die fachlichen Qualifikationen für einen Ausweis UNION somit äquivalent zu einem Fähigkeitsausweis der FMH sind. Als erster Ausweis wurde der „Ausweis für Phytotherapie SMGP/UNION“ am 01.07.2006 in Kraft gesetzt. 

5. „Ausweis für Phytotherapie SMGP/UNION“

Die Union als Dachverband übernimmt im Bereich der Phytotherapie die Funktion der FMH. Sie ist dabei Herausgeberin des Ausweises und trägt somit als grosser Dachverband die Verantwortung für die Qualitätssicherung der Ausbildung. Die SMGP als Fachorganisation sorgt für die Durchführung und Kontrolle der Ausbildung. Es besteht somit gegenüber dem Versicherer eine Äquivalenz zum Fähigkeitsausweis der FMH und hiermit sollten die Versicherer in Zukunft bereit, sein, die Leistungen von Ärzten mit dem „Ausweis für Phytotherapie SMGP/UNION“ abzurechnen. Wie beschrieben sind die Versicherer nicht verpflichtet mit jedem Leistungserbringer abzurechnen. Aufgrund des Gewichtes des Dachverbandes ist jedoch damit zu rechnen, dass die Chancen therapeutische Leistungen im VVG-Bereich separat abrechnen zu können durch den Besitz des Ausweises deutlich steigen. UNION und SMGP werden sich dafür einsetzen.
6. Praktisches Vorgehen

Die Voraussetzungen zum Erlangen des „Ausweises für Phytotherapie SMGP/UNION“ und die Übergangsregelung sind in den entsprechenden Reglementen dokumentiert. Die Reglemente sind auf der Homepage der SMGP (www.smgp.ch: unter Fort- und Weiterbildung besteht im Kopf der Seite ein Link zu den entsprechenden Dokumenten) ersichtlich. Aufgrund des politischen Gewichtes, welches wir gegenüber den Versicherern einnehmen sollten ist es wichtig, dass die bisherigen Träger des Zertifikates SMGP einen Antrag stellen, den „Ausweis Phytotherapie SMGP/UNION“ zu erhalten, so dass wir eine respektable Zahl von Trägern des Unionsausweise vorweisen können. Die Zertifikatsträger werden dann auch auf der Homepage (wie bisher, die Liste wird in diesem Zusammenhang aktualisiert) der SMGP und der UNION (da vermutlich per Link zur SMGP) bekannt gemacht.
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